
 

 
 

 
 
 

Hundeabgabe 
Antrag Befreiung oder Ermäßigung 

      

1. Antrag auf Ermäßigung der Hundeabgabe 
Die Anerkennung eines Hundes als Wach-,  Jagd-, oder Zwingerhund ist bis spätestens 
28.02. zu beantragen. 
 

 Angaben zur Person 

Familienname:  Akad. Grad:  
Vorname:  Geboren am:  

Straße HNr:    
PBLZ, Ort:    

Telefon/Mobil:    
 

 Land- und forstwirtschaftlicher Betrieb (Wachhund) 

Adresse des Betriebes:  

Beim Finanzamt veranlagt unter StNr:  

Bei Pachtbetrieb Nachweis (Kopie) des Pachtvertrages)  
 

 Gewerbebetrieb (Wachhund) 

Adresse des Betriebes:  

Beim Finanzamt veranlagt unter StNr:  

Nachweis der Gewerbeberechtigung (Gewerbeschein)  
 

 Wohnhaus (Wachhund) 

Adresse des bewachten Wohnhauses:  

Entfernung (mind. 50 m) bis zum nächsten bewohnten Gebäude in Meter: 
(Luftlinie) 
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 Jagdhund 

Nachweis österr. Jagdhundegebrauchsverband oder von der steirischen Jägerschaft 
anerkannte Hundeschule: 

 
 

 

 Zwingerhund (Hundezüchter) 

Rasse:  

Adresse des Zwingers:  

Anzahl der Hündinnen:  
 
Nachweis der Eintragung im österr. Zucht- und Hundebuch (ÖZHB) beim österr. Kynologenverband 

 
 

 
 Hundekurs 

Nachweis Kurs Begleithund I oder Begleithund II:  

Nachweis übergeordneter Kurs:  

  

2. Antrag auf Befreiung von der Hundeabgabe 

Die Anerkennung eines Befreiungsgrundes ist bis spätestens 28.02. zu beantragen. 
Angabe des Befreiungsgrundes:  
 

 Diensthund öffentlicher Wachen 

 Diensthund des beeideten Forst- u. Jagdschutzpersonals 

 Hund zur Führung hilfloser Personen, bzw. Betreuung für therapeutische Zwecke 

 Hund für konzessionierte Bewachungsunternehmen 

 Hund in behördlich bewilligtem Tierheim 

Nachweis, Bescheinigung u. dgl. 

 
 
 
 

 

 

 

Datum:                                                             Unterschrift: 


